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REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl. 50.004/34-4/0/1/72 

XlIi. Gesetzgebungsperiode 

1010 Wien, den .... ~.§ ...... .:r.1,lJ.:t ......................... 197 .. ? 
Stub .. nring I 
T dc;>hon 57 56 55 

.fJ1'/I / A. e. 
-zu--.i-~<f h I J~ 
Präs. a.m .. ~LJ,uJL1972 

B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten DVwo Josseck und 

Genossen, betreffend Presseaussendung Ve 270Juni 

1972 H-I1ilch JlAlmliesl 1l (Ur., 586/J) 

In der vorliegenden P .... ,.·lfrage \ .... erden an die Frau 

Bundesminister folgende Fragen gerichtet: 

1 .. \-la:rum wurde die Presseaussendung über di.e Warnu...llg 

vor Genuß von "Almliesl"-H-liilch vom 27 .. Juni 1972 nicht 

im gleichen \vege 'tviderrufen ? 

. 2" Warum hat das. BU.n6esministe:rium für Gesundheit 

und Unn-;eltschut;z bis Zl.h'D. heutigen Tage .trotz ergangener 

wiederhol tel.' Aufforderung der T101kerei Royer OHG keine 

Bescheidausfertigung über die getroffenen Entscheidungen 

zugeteilt? 

30 Welche Maßnahmen wird das Bundesministerium für 

GesundJ1ei t und Umweltschutz ergreifen, um die \1ieder­

holung derartiger Vorkommnisse auszuschließen und die 

Republik OsJv'3rreieh ver daraus resultierenden Amtshaftungs­

a..l1sprüchen zu bevlahren ? 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Zu 1 .. : -_._-
Das Bundesministerium ·für Gesundheit und Umweltschutz 

hat am. 27" Juni 1972 eine Presseaussendung folgenden \v'ort­

lautes der Austria-Presseagentur übermittelt: 

"Das Bu..."1desministerium für Gesundheit und Umwelt­

schutz teilt mit: In der Serie 526 von Sel'fpack-Packungen 
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1I1ümliesl tl-n-liilch können sich, 'die aUIgrund einer 

ProDe festgestellt worden ist, gesundheitsschädliche 

Stoffe befindeno Das Bu-Ddesministerium für Gesundheit 

und Umv:el tschutz empfiehlt vorsichtshalber den Verbrauchern, 

rIilch der angegebenen Serie NI' .. 526 nicht zu verbrauchen .. 11 

Aufgrund des Ergebnisses der eingehenden Erhebungen, 

die in der lmgelegenhei t durchgeführt ;1orden sind, hat 

das Bundesministerium für Gesundh8i t und Drni'vel tschutz am. 

6 .. Juli 1972 an die Al~stria-Presseagentur eine Presse­

aussendung nachstehenden 'vJortlautes i5bermi ttel t: 

!lAus dem Bundesministerium f;i~ -..<.-'- Gesundheit und Um-

\flel tschutz wird beka:rmtgegeben: Sämtliche fl:aßnahmen gegen 

die Inverkehrsetzung ven Almliesl-H·-I'Iilch, Charge 526, 

\,'Tl.lrden aufgehoben ... \!iederhol te Überprüfungen de~l Her­

stellers, DEruerr:,l_lchwerke, Firma Boyer, Sattled t, haben 

keinen Anhaltspunkt für technische Gebrechen erc",,:;ben, 

die eine KontaJ1inatiOl:L der erzeugten rhlch mit Queck­

silber indizieren~ Das zuständige Gericht hat in diesem 

Sinne entschiedenot! 

Ich darf somit feststellen, daß bei der Verlaut-

barung der Aufhebung der Empfehlung von meinem Bundes-

ministeriu..rn in der gleichen "veise vorgegangen worden ist, 

-;,vie bei der Verlautbarung der Empfehlung selbst .. 

Zu 2 .. : 

Hit Gel: vom. 3undesmillisteriu~1 für Ges-(1ndhei t und 

Um.weltschutz zur 8icherstel1ung getroffenen Maßnahmen 

gegen die In'Terl,:eh~~bringung vcn I'1ilch der Charge 526 aus 

de~ lwlol~enel' Do-~r - -J_ .<'- ~" .. _ .l.L :Je OHG 'wUJ:de in kE~i.ner der I?echtskraft 

fähigen \'!eise über Rf:chtsverhäl tnisse abgesprochen .. 

Die Erlassung eines Bescheides im Sinne der Ver­

wal tungsverfahren~;gesetz~.; un;~l dessen Zustellung an die 

Molkerei Royer ORG l;:am daher nicht in Betracht,. 
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Die im Einzelfalle von den Organen der Lebensmittel­
polizei getroffenen Verfügungen sind unmittelbare Organ­
handlungen im Dienste der Straf justiz gem. § 143 StPO 
und sind demnach auch nicht geeignet, Gegenstand eines 
Bescheides zu sein. 

Zu 3 .. : 

In \'Ia.1}rnehmung der i-hIn übertragenen Aufgaben ist 
das·Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschu.tz 
verpflichtet, alle notwendigen 11aßnahmen zu setzen, um 
die Bevölkerung vor bedenklich erscheinenden Lebens­
mitteln zu schützen0 

Hiebei -vJird es stets bestrebt sein, im Rahmen 
seiner I"Iöglichkeiten alles zu lli"1ternehmen, um zu einer 
raschen Sachverhaltsklärung beizutragen nnd unnötige 
w~rtschaftliche Ersch1tlernisse zu vermeiden .. 
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